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RS OGH 1969/10/1 IVZR1062/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1969

Norm

VersVG §25 Abs1

Rechtssatz

Die Vornahme einer Gefahrerhöhung kann nur angenommen werden, wenn der Versicherungsnehmer positive

Kenntnis von den gefahrerhöhenden Umständen hatte und in Kenntnis dieser Umstände das Kraftfahrzeug

weiterbenutzt hat.
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